Baudirektion

Kanton Zurich ARV/ T84 12004

VERFUGUNG

vom 22. Juli 2004

Stifa. Quartierplan und privater Gestaltungsplan Hub

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Der Gemeinderat Stifa setzte den Quartierplan Hub am 20. Januar 2004 fest. Gleichzeitig
stimmte der Gemeinderat dem privaten Gestaltungsplan Hub zu. Beide Beschliisse wurden
am 23. Januar 2004 im kantonalen Amtsblatt publiziert. Gegen diese Beschliisse wurde
gemiss Rechtskraftbescheinigung der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 4. Mirz
2004 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 28. April 2004 ersucht der Ge-

meinderat Stidfa um Genehmigung beider Vorlagen.

A. Quartierplan _

Das Beizugsgebiet wird im Nordwesten durch die nérdlichen und westlichen Grenzen der
Grundstiicke Kat.-Nm. 12631 (alt 7722), 12634 (alt 11846) und 11847 sowie die westliche
Grenze von Parzelle Kat.-Nr. 11848 (zugleich Leisibach, 6ffentliches Gewisser Nr. 6.0),
im Osten durch die Bergstrasse S-2, im Siiden durch die Allenbergstrasse S-4 und im
Westen durch den Wannenbach, 6ffentliches Gewdsser Nr. 6.2 begrenzt. Das Quartier-
plangebiet liegt mit Ausnahme der Grundstiicke Kat.-Nrm. 11847 und 11848 (Erholungs-
und Landwirtschaftszone) im Einzugsbereich des in Bearbeitung befindlichen Generellen

Entwisserungsplanes (GEP) und innerhalb der Bauzonen gemiss geltendem Zonenplan.

Die strassenmissige Erschliessung erfolgt ab der Allenbergstrasse S-4 mit einer Stich-
strasse (Strasse B2), die entlang der ndrdlichen Zonengrenze Bauzone/Erholungszone in
Richtung Westen bis zum verlegten Leisibach (6ffentliches Gewésser Nr. 6.0) verlauft. Der
Wendeplatz am Ende der Strasse B2 wird durch einen Fussweg mit der Allenbergstrasse
(Bushaltestelle) und durch einen Bewirtschaftungsweg (Briicke iiber den verlegten Leisi-
bach) mit dem Landwirtschaftsgebiet verbunden. Im Rahmen der Groberschliessung wird

die Allenbergstrasse im Einmiindungsbereich der Strasse B2 aufgeweitet und von der
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Bushaltestelle bis zur Bergstrasse mit einem Trottoir ergédnzt. Die Zufahrt zur Parzelle B4
wird ab der Strasse B2 mit einem Fuss- und Fahrwegrecht geregelt. Die Bauertacherstrasse
wird im Quartierplan bzw. in der Bauzone liegenden Abschnitt verbreitert und quartier-

planseitig mit einem Trottoir erginzt.

An der Bauertacherstrasse, an der Strasse B2 und am Verbindungsweg Strasse B2/Allen-
bergstrasse werden Verkehrsbaulinien festgelegt. Die neu festgelegten Verkehrsbaulinien
mit einem Abstand zwischen 18.0 m und 9.0 m entsprechen der Bedeutung dieser Strassen
und Wege.

Im Rahmen der Erarbeitung des GEP ist die Kapazitit des Leisibaches (6ffentliches
Gewisser Nr. 6.0) iiberpriift worden. Die Uberpriifung hat ergeben, dass der Durchlass
innerhalb des Quartierplangebietes ungeniigend ist. Die Behebung dieses Mangels soll mit
einer Offenlegung des Gewissers mit geénderter Linienfiihrung erfolgen. Die neue Linien-
fithrung dient der besseren Form der angrenzenden Parzellen. Die Gemeinde Stifa wird
eingeladen, den Standort der vorgesehenen Briicke zur Erschliessung der Parzelle J1 im
Rahmen der Projektierung zu iiberpriifen (erhdhte Erosionsgefahr und Unterspiilungs-
gefahr der Widerlager im rechten Winkel des Bachlaufes). Dieser Bewirtschaftungsweg
darf bei einer allfdlligen spiteren Umzonung der Parzelle J1 in eine Bauzone deren

Erschliessung nicht prajudizieren.

Die fiir den Bachausbau ausgeschiedene Parzelle C3 ist dem Staat Ziirich unentgeltlich als
offentliches Gewissergebiet abzutreten. Die Grundeigentiimerbezeichnung dieser Bach-
parzelle (Kat.-Nr. 12661, gemédss Vermessungsplan) ist zu préazisieren: ,,Kanton Ziirich,
Amt fiir Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)".

Der Zeithorizont fiir den hochwassersicheren Ausbau des Leisibaches ist noch nicht be-
kannt und der Ausbau weder rechtlich noch finanziell gesichert. Trotz Quartierplan ist
wegen der ungeniigenden Hochwassersicherheit die erforderliche planungsrechtliche Bau-
reife noch nicht vollstindig gegeben. Fiir Grundstiicke im Quartierplangebiet, die sich im
Einflussgebiet des Leisibaches befinden, diirfen keine baurechtlichen Bewilligungen erteilt
werden, solange kein Bachausbauprojekt vorliegt, welches sowohl in rechtlicher wie
finanzieller Hinsicht gesichert ist (Vorliegen der Projektfestsetzung nach § 18 Abs. 4 des
Wasserwirtschaftsgesetzes [WWG] und Vorliegen des Kreditbeschlusses). Ferner sind
Baubewilligungen mit Nebenbestimmungen zu verkniipfen, dass die Baufreigabe erst

erteilt werden kann, wenn das Bachprojekt realisiert und abgenommen ist.
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Die Gemeinde Stdfa wird eingeladen, im Rahmen des Projektfestsetzungsverfahrens fiir
den hochwassersicheren Ausbau des Leisibaches, die Revision der Gewisserabstandslinien

zu beantragen.

Der Quartierplan umfasst ferner die Kostenverleger fiir die Verfahrenskosten und die Bau-
kosten (Strassen und Wege, Kanalisation, Wasser, Stromversorgung, Hochwasserschutz-

massnahmen), die Ordnung des Geldausgleichs sowie die Bereinigung der Dienstbarkeiten.

B. Privater Gestaltungsplan

Der Gestaltungsplan beschrinkt sich auf die Festlegungen, welche zur Einhaltung der
massgebenden Planungswerte gemiss Art. 30 Larmschutz-Verordnung (LSV) bei larm-
empfindlichen Rdumen im Immissionsbereich der Bergstrasse (S-2) und der Allenberg-

strasse (S-4) notwendig sind.

Die Vorlage zum privaten Gestaltungsplan Hub umfasst die Situation 1:500 mit den
zugehodrenden Bestimmungen. Der erlduternde Bericht gemidss Art. 47 RPV mit Auszug

aus dem Larmgutachten liegt vor.

Der letzte Satz des Zweckartikels (1) der Bestimmungen zum Gestaltungsplan (,,Falls die
larmempfindlichen Wohnrdume mit einer kontrollierten Liiftung ausgestattet werden, gel-
ten deren Fenster nicht als Liiftungsfenster gemidss Art. 2 Abs. 6 LSV*) kann nicht
angewendet werden, er widerspricht § 302 PBG sowie Art. 39 LSV. Bei diesem Satz
handelt es sich um einen Kanzleifehler, der im Einvernehmen mit dem Planungsausschuss
des Gemeinderates Stdfa (Schreiben vom 13.7.2004) gestrichen werden kann. Mit den
tibrigen Festlegungen des Gestaltungsplans kénnen die Planungswerte, wo erforderlich,
eingehalten werden.

Die beiden Vorlagen sind rechtmadssig, zweckmaissig und angemessen (§ 5 PBG).

Die Baudirektion verflgt:

. Der vom Gemeinderat Stidfa mit Beschluss vom 20. Januar 2004 festgesetzte
Quartierplan Hub wird gestiitzt auf § 159 PBG gemiss den eingereichten Akten im
Sinne der Erwidgungen (Bauten im Einflussbereich des Leisibaches konnen erst
erstellt werden, wenn das Bachprojekt realisiert ist) genehmigt.
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Der private Gestaltungsplan Hub (Ldrmschutz), dem der Gemeinderat Stifa am
20. Januar 2004 zugestimmt hat, wird geméss den eingereichten Akten im Sinne der
Erwigungen genehmigt.

Fiir diese Genehmigung werden folgende Gebiihren nach Aufwand festgesetzt und
dem mit der Federfiihrung betrauten Gemeinderat Stéfa separat in Rechnung gestellt:

Staatsgebiihr Quartierplan Fr. 1'512.00 Aufirag 83120.40.210
Staatsgebiihr Gestaltungsplan Fr. 448.00 Auftrag 83120.40.210

Ausfertigungsgebiihr Fr. 96.00

Total Fr. 2'056.00 Konto 8300.43100000

Gegen Dispositiv Ziffer III dieser Verfligung kann innert 30 Tagen, von der
Mitteilung an gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden.

Die Gemeinde Stifa wird eingeladen, Dispositiv Ziffern I und II gemiss §§ 6, 89 und
159 PBG offentlich bekannt zu machen.

Die Gemeinde Stifa wird eingeladen, die neu festgelegten Baulinien in der amtlichen
Vermessung nachzufiihren.

Mitteilung an den Gemeinderat Stéfa (fiir sich und zuhanden der beteiligten Grund-
eigentiimer unter Beilage von vier Dossiers Quartierplan und dreizehn Dossiers
Gestaltungsplan), an die Nachfiihrungsstelle der amtlichen Vermessung, Corrodi
Geomatik AG, Hildelistrasse 7, 8712 Stifa, an die Kanzlei der Baurekurskommis-
sionen (unter Beilage eines Dossiers Gestaltungsplan), an das Amt fiir Abfall,
Wasser, Energie und Luft, an das Generalsekretariat der Baudirektion (Abteilung
Finanzen und Controlling), an das Tiefbauamt, Planverwaltung (unter Beilage eines
Dossiers Quartierplan) und an das Amt fiir Raumordnung und Vermessung (unter
Beilage eines Dossiers Quartierplan und zwei Dossiers Gestaltungsplan).

Ziirich, den 22. Juli 2004 ARV Amt fir

040967/040972/0ki/Owii/Zst

Raumordnung und Vermessung
Flr den Auszug:




Bestimmungen

1. Zweck

Der Inhalt des Gestaltungsplanes beschrankt sich auf die notwendigen
Massnahmen zur Einhaltung der massgebenden Planungswerte gemass
Larmschutzverordnung bei den zur Liftung notwendigen Fenstern von
larmempfindlichen Wohnraumen (Art. 2 Abs. 6 LSV) bei neuen Gebauden.
Falls die larmempfindlichen Wohnraume mit einer kontrollierten Liiftung
ausgestattet werden, gelten deren Fenster nicht als Liftungsfenster gemass
Art. 2 Abs. 6 LSV.

2. Bestandteile,
Geltungsbereich

Dieser Gestaltungsplan umfasst:

a) Situationsplan als integrierender Bestandteil der Bestimmungen

b) Bestimmungen

c) Erlauternder Bericht

Der Geltungsbereich des privaten Gestaltungsplanes ist im zugehérigen
Situationsplan 1:500 bezeichnet.

3. Verhéltnis zur Bau-
und Zonenordnung

Wo der Gestaltungsplan keine besonderen Anforderungen trifft, ist die Bau-
und Zonenordnung massgebend.

4. Larmschutzvor-
schriften

1. Fur die zur Luftung notwendigen Fenster von larmempfindlichen Wohn-
rdumen (=Luftungsfenster im Sinne von Art. 2 Abs. 6 LSV) gelten ge-
geniiber den Larmquellen Berg- und Allenbergstrasse folgende An-
ordnungen:

Im Bereich A| miissen keine Larmschutzmassnahmen getroffen wer-

Im Bereich B| sind die Liiftungsfenster an der um 90 Grad von der
Larmquelle abgewandten Fassade anzuordnen oder der Sichtwinkel ist

mit einem Hindernis auf maximal 90 Grad zu reduzieren. Die Hindernis-
wirkung muss in jedem Falle 3 dBA oder mehr betragen.

Im Bereich C| sind die La&rmimmissionen mit einem Hindernis zu redu-
zieren. Die Hinderniswirkung muss 5 dBA oder mehr betragen.

Im Bereich D| sind die Larmimmissionen mit einem Hindernis zu redu-
zieren. Die Hinderniswirkung muss 10 dBA oder mehr betragen.

2. Die Hindernisse kdnnen spezielle Larmschutzbauten, Gebaude,
Gebéaudeteile oder Anlagen, sowie Kombinationen davon sein.

3. Die Wirkung der larmabschirmenden Massnahmen darf nicht durch
Reflexionen vermindert werden.

5. Gestaltung von
Larmschutzwénden
und - wéllen

a) Larmschutzwande und Larmschutzwaélle sind fiir sich und in ihrem
Zusammenhang mit der baulichen und landschaftlichen Umgebung im
ganzen und ihren einzelnen Teilen so zu gestalten, dass eine gute
Gesamtwirkung erreicht wird; die Anforderung gilt auch fiir Materialien
und Farben.

b) Ausserdem dirfen Larmschutzwénde und Larmschutzwalle innerhalb
des Baulinienbereiches angeordnet werden, sofern die Verkehrssicher-
heit (Sicht) und das Werkleitungstrasse nicht beeintrachtigt wird. Ein
minimaler Abstand von 1.00 m zur Grenze der Strassenparzelle ist in

jedem Fall einzuhalten.

| 6. Etappierung

Das Gestaltungsplangebiet kann etappenweise Uberbaut werden. ]

7. Abweichung vom
Gestaltungsplan

Abweichungen vom Gestaltungsplan kénnen vom Gemeinderat gestattet wer-
den, sofern der Zweck des Gestaltungsplanes gewahrt bleibt und eine orts-
baulich bessere Losung erzielt werden.

8. Inkrafttreten

Der private Gestaltungsplan Hub tritt mit der Publikation der Genehmigung in
Kraft.
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Polit. Gde. Stdfa

Amt fur Raumordnung und Vermessung
Gemeinde Stéafa Nr. 3019-50

Privater Gestaltungsplan
Hub

1:500
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Die Grundeigentimer:

Gesamteigentum:
Guyer Nelly, Schmid Armin, Schmid Werner ..4.*

Erben Daugherty ANnelIESe ...........cccocsiril ol el it o ool M ciiviiiivisnsismimvmsnminssssmsissssmssrsssvssssssiansvensss sisnssans

Kistner Isidor

LIEGENSCHAFTENAUSSCHUSS DES GEMEINDERATES
Politische Gemeinde Stafa .......... Die Prasidentin;.. ... DieSekretdrin:

ik, A A M. oy Erenr

Vom Gemeinderat zugestimmt am: - /@m«v Zeos”
Namens des Gemeinderates

Der Prasfdent: /djr S

on der Baudirektion
genehmigt am: 2 2, Juli 2004

Fir die Baudirektion 4/}7;]7 ) m///é/

ARV Nr. 79 / Ot

-
u v e Goethestrasse 1 Esslingerstrasse 5
8712 Stafa 8618 Oetwil am See
. » Tel. 043 477 20 70 Tel. 043 477 20 90 www.juveag.ch
Architekten und Ingenieure AG Fax 043 477 20 71 Fax 043 477 20 91 info@juveag.ch
Datum Rev. Datum Gezeichnet Geprift Plangrésse Auftrag
19.12.03 Ka Za 50 x 84 PL 1052

Bereich D

770967




	Genehmigungsverfügung
	Plan + Vorschriften

